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(NR: GP XVI RV 709 AB 830 S. 122. BR: AB 3068 S. 470.)

570. Bundesgesetz: Änderung des Fernwärmeförderungsgesetzes
(NR: GP XVI RV 759 AB 817 S. 122. BR: AB 3067 S. 470.)

569. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1985,
mit dem das Fernmeldeinvestitionsgesetz geän-

dert wird (FMIG-Novelle 1985)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGBl.
Nr. 312/1971, zuletzt geändert durch die FMIG-
Novelle 1981, BGBl. Nr. 483, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen

1. in den Jahren 1964 bis 1984 zur Erweiterung
und Erneuerung des österreichischen Fern-
sprech-, Datenvermittlungs-, Fernschreib-
und Funknetzes sowie zur Beschaffung von
Kraftfahrzeugen, Meßgeräten und Werkzeu-
gen, zur Durchführung allgemeiner Hoch-
bauvorhaben für den Fernmeldedienst, zur
Errichtung kombinierter Post- und Fernmel-
debauten und für sonstige Investitionen nach
Maßgabe des Fernmeldeanteils bei den hiefür
in Frage kommenden Unternehmungen
Bestellungen im Höchstausmaß von 83 976
Mill. S zu vergeben;

2. in den Jahren 1985 bis 1990 zur Durchfüh-
rung der in Z 1 genannten Vorhaben bei den
hiefür in Frage kommenden Unternehmungen
Bestellungen im Höchstausmaß von 68 824
Mill. S zu vergeben."

2. § 2 Abs. 1 lautet:

„(1) Zur Begleichung der von den Unterneh-
mungen vorgelegten Rechnungen sind jene Mehr-
einnahmen an Fernsprechgebühren zu verwenden,
die
in den Jahren 1965 bis 1967 über den Betrag von
1 680 Mill. S,

in den Jahren 1968 bis 1971 über den Betrag von
2000 Mill. S,
im Jahre 1972 über den Betrag von 2500 Mill. S,
im Jahre 1973 über den Betrag von 2700 Mill. S,
im Jahre 1974 über den Betrag von 3000 Mill. S,
im Jahre 1975 über den Betrag von 3300 Mill. S
und in den Folgejahren über den Betrag hinaus
anfallen, der in den Jahren 1976 und 1977 einem
Satz von 47,5 vH, im Jahre 1978 einem Satz von
55 vH, im Jahre 1979 einem Satz von 63 vH, in den
Jahren 1980 Bis 1982 einem Satz von 66 vH, in den
Jahren 1983 bis 1987 einem Satz von 60 vH und ab
dem Jahre 1988 einem Satz von 57 vH der jährli-
chen Gesamteinnahmen an Fernsprechgebühren
entspricht. Zu diesem Zweck ist in Höhe dieser
Mehreinnahmen — die in den Bundesvoranschlä-
gen bei Kapitel 78 getrennt zu veranschlagen sind
— ein gleich hoher zweckgebundener Ausgaben-
ansatz bei Kapitel 78 vorzusehen."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

5 7 0 . Bundesgesetz vom 13. Dezember 1985,
mit dem das Fernwärmeförderungsgesetz

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Fernwärmeförderungsgesetz, BGBl.
Nr. 640/1982, wird wie folgt geändert:
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1. § 1 Abs. 2 und 3 lautet:

„(2) Ein Fernwärmeausbauprojekt ist eine
Summe von Fernwärmeerzeugungsinvestitionen,
Fernwärmeleitungsinvestitionen oder Fernwärme-
verteilungsinvestitionen, die zur Ausschöpfung des
in einem Versorgungsgebiet wirtschaftlich ausbau-
baren Fernwärmeversorgungspotentials führen
oder ein Teil dieser Investitionen innerhalb eines
bestimmten Zeitabschnittes von höchstens fünf Jah-
ren, der eine wirtschaftlich und technisch sinnvolle
Einheit bildet.

(3) Förderungen dürfen nur für Investitionen
gewährt werden, mit deren Verwirklichung in der
Zeit vom 1. Jänner 1983 bis 31. Dezember 1988
begonnen wird."

2. § 2 lautet:

„§ 2. (1) Fernwärmeversorgungsunternehmen
können Förderungen

1. für die Anschaffung oder Herstellung von
Wärmepumpenanlagen in dem Maße, in dem
diese Anlagen der Fernwärmeversorgung die-
nen,

2. für die Anschaffung oder Herstellung von
Spitzen- oder Reserveheizwerken,

3. für die Anschaffung oder Herstellung von
Heizwerken unter der Voraussetzung, daß
a) sie überwiegend mit Biomasse beheizt

werden und die Kesselleistung höchstens
10 MW (thermisch) beträgt oder

b) ein Fernwärmenetzzusammenschluß mit
einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage,
einer Anlage zur Verwertung von
Abwärme oder zur Verwertung von Müll
oder einer geothermischen Quelle inner-
halb eines Zeitraumes von zehn Jahren ab
Investitionsbeginn gesichert ist und das
Heizwerk nach dem Netzzusammen-
schluß die Funktion eines Spitzen- oder
Reserveheizwerkes übernimmt,

4. für die Anschaffung, Herstellung oder Auf-
stellung von nicht örtlich gebundenen Heiz-
werken als Ausfallsreserve oder zum Zweck
des Aufbaues eines neuen Versorgungsgebie-
tes

gewährt werden.

(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sowie
Fernwärmeversorgungsunternehmen können För-
derungen

1. bei bestehenden Kraftwerksanlagen für die
Anschaffung oder Herstellung jener Anlagen-
teile eines Kraftwerkes, die der Auskupplung
der Fernwärme dienen,

2. bei Neuanlagen
a) für die Anschaffung oder Herstellung

jener Anlagenteile eines auf Basis von
Steinkohle oder ausländischer Braunkohle
betriebenen Heizkraftwerkes, die der Aus-
kupplung der Fernwärme dienen,

b) für die Anschaffung oder Herstellung von
Heizkraftwerken auf der Basis von inlän-
discher Braunkohle oder Biomasse,

c) für die Anschaffung, Herstellung oder
Erweiterung von Blockheizkraftwerken

gewährt werden.

(3) Sonstigen Unternehmungen sowie Fernwär-
meversorgungsunternehmen können Förderungen

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Müllheizwerken oder Müllheiz-
kraftwerken,

2. für die Anschaffung oder Herstellung von
Anlagen zur Nutzung industrieller, gewerbli-
cher oder sonstiger Abwärme,

3. für die Erschließung einer geothermischen
Quelle in dem Maße, in dem diese Anlage der
Fernwärmeversorgung dient,

4; für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von mit Biomasse befeuerten Heizwer-
ken bis zu einer Kesselleistung von 10 MW
(thermisch) oder Heizkraftwerken

gewährt werden. Für die Unternehmen, die keine
Fernwärmeversorgungsunternehmen sind, gilt dies
nur insoweit, als die aus den Anlagen ausgekop-
pelte Wärme nicht überwiegend der Deckung des
eigenen Wärmebedarfes dient."

3. § 3 samt Überschrift lautet:

„Förderung von Fernwärmeleitungs- und -verteil-
anlagen

§ 3. Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie
Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand die
Planung, Anschaffung, Herstellung und Finanzie-
rung von Anlagen zur Leitung oder Verteilung von
Wärme sowie die entgeltliche Überlassung von sol-
chen Anlagen zum Gebrauch und der Betrieb dieser
Anlagen sowie der Abschluß von Fernwärmeliefe-
rungsverträgen im Namen und auf Rechnung Drit-
ter bildet, können Förderungen

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Fernwärmeleitungs- oder -verteil-
anlagen, sofern zur Erzeugung der gesamten
jährlichen nutzbaren Wärmeabgabe der in das
Netz speisenden Wärmequellen im Normal-
betrieb unter Berücksichtigung des Endaus-
baues zumindest zu 80 vH Anlagen der Kraft-
Wärme-Kupplung, zur Verbrennung von
Abfällen, zur Nutzung industrieller Abwärme,
geothermischer Energie oder Biomasse beitra-
gen,

2. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Fernwärmeverteilanlagen, die aus
Heizwerken gespeist werden, unter der Vor-
aussetzung, daß ein Fernwärmenetzzusam-
menschluß mit einer Kraft-Wärme-Kupp-
lungsanlage, einer Anlage zur Verwertung
von Abwärme oder zur Verwertung von Müll
oder einer geothermischen Quelle innerhalb
eines Zeitraumes von zehn Jahren ab Investi-
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tionsbeginn gesichert ist und das Heizwerk
nach dem Zusammenschluß die Funktion
eines Spitzen- oder Reserveheizwerkes über-
nimmt,

3. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei-
terung von Fernwärmeverteilanlagen, die aus
nicht örtlich gebundenen Heizwerken
gespeist werden, sofern diese zum Aufbau
eines neuen Versorgungsgebietes dienen,

4. für die Anschaffung oder Herstellung von
Hausanschlußleitungen einschließlich Über-
gabestation und von zentralen Wärmeverteil-
anlagen innerhalb eines Gebäudes, sofern die
Anlagen im Eigentum des Unternehmens ver-
bleiben,

in jenem Ausmaß gewährt werden, als dafür keine
Baukostenzuschüsse oder Hausanschlußkostenbei-
träge verrechnet werden."

4. § 4 Abs. 2 lautet:

„(2) Ein Vorhaben im Sinne des § 1 Abs. 2 kann
nur gefördert werden, wenn seine Durchführbar-
keit unter Berücksichtigung der Förderung finan-
ziell gesichert ist. Vorhaben zur Anschaffung, Her-
stellung oder Erweiterung von Anlagen zur Erzeu-
gung von Fernwärme dürfen nur unter der Voraus-
setzung gefördert werden, daß diese Anlagen mit
Einrichtungen zur Verringerung von Umweltbela-
stungen ausgestattet werden, die dem Stand der
Technik entsprechen. Der Förderungswerber hat
nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit und des sich für ihn aus der Vorhabens-
durchführung unmittelbar ergebenden Vorteiles
zur Finanzierung des Vorhabens beizutragen."

5. § 7 Abs. 1 lautet:

„(1) Kredite für die in den §§ 2 und 3 genannten
Investitionen dürfen eine Laufzeit von 25 Jahren
nicht überschreiten, wobei maximal drei Jahre til-
gungsfrei sein dürfen. Die Förderung darf höch-
stens zehn Jahre hindurch erfolgen und beträgt
höchstens drei vH p. a. vom jeweils aushaftenden
Kreditbetrag. Für Verzugszinsen werden keine
Zinsenzuschüsse gewährt. Voraussetzung dieser
Förderung ist, daß auch andere Gebietskörper-
schaften, in denen durch das Vorhaben die Abgabe
von Wärme erfolgen soll, auf Grund von Vereinba-
rungen zur Finanzierung beitragen."

6. § 7 Abs. 5 entfällt.

7. § 8 Abs. 1 lautet:

„(1) Falls die Investitionssumme im Einzelfall
10 Millionen Schilling nicht übersteigt, kann für die
in den §§ 2 und 3 genannten Investitionen an Stelle
der Zinsenzuschüsse gemäß § 7 eine einmalige
Geldzuwendung in Höhe von maximal 12 vH der
gesamten Investitionssumme des Projektes gewährt
werden. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß
auch andere Gebietskörperschaften, in denen durch
das Vorhaben die Abgabe von Wärme erfolgen soll,

auf Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung
beitragen."

7 a. §8 Abs. 2 erhält die Bezeichnung „3"; als
neuer Absatz 2 wird eingefügt:

„(2) Für erfolglose Bohrungen zur Erschließung
geothermischer Quellen (§ 2 Abs. 3 Z 3) können
Zuschüsse in Höhe von maximal 12 vH der verlore-
nen Investitionssumme, höchstens jedoch 1,2 Mil-
lionen Schilling je Bohrung, gewährt werden. Vor
Bohrungsbeginn ist ein Ansuchen auf Gewährung
einer Förderung unter Anschluß eines geologischen
Gutachtens einzubringen. Voraussetzung der För-
derung ist, daß auch andere Gebietskörperschaften,
in deren Bereich die Bohrung erfolgt oder in denen
durch das Vorhaben die Abgabe von Wärme erfol-
gen soll, auf Grund von Vereinbarungen zur Finan-
zierung beitragen."

8. § 9 Abs. 1 und 2 lautet:

„(1) Der Bund kann als Träger von Privatrech-
ten die Erstellung regionaler (lokaler, kommunaler)
Energieversorgungskonzepte zum Zweck der
Koordinierung der leitungsgebundenen Energien
zur Deckung des Niedertemperaturwärmebedarfs
unter besonderer Beachtung der Nutzung des wirt-
schaftlichen Fernwärmepotentials fördern. Voraus-
setzung dieser Förderung ist, daß auch andere
Gebietskörperschaften, in denen durch das Vorha-
ben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung bei-
tragen.

(2) Der Bund kann als Träger von Privatrechten
die Vorauswahl geeigneter Fernwärmeprojekte för-
dern. Langfristiges Ziel der Vorauswahl soll die
Erstellung und Aktualisierung von Wärmenachfra-
geatlanten und Abwärmekatastern sein. Vorausset-
zung dieser Förderung ist, daß auch andere
Gebietskörperschaften, in denen durch das Vorha-
ben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung bei-
tragen."

9. § 9 Abs. 4 lautet:

„(4) Dem Energieförderungsbeirat (§ 26 des
Energieförderungsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 567,
idF BGBl. Nr. 252/1985) sind Konzepte und Stu-
dien gemäß den Abs. 1 und 2 zur Stellungnahme
vorzulegen."

10. Im § 10 Abs. 2 ist folgende Z 16 anzufügen:

„16. im Falle eines Ansuchens auf Gewährung
einer Förderung zum Zwecke der Erschlie-
ßung einer geothermischen Quelle (§ 2
Abs. 3 Z 3) ein geologisches Gutachten."

11. § 11 lautet:

„§ 11. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie kann den Landeshauptmann jenes
Landes, in dem durch das Vorhaben die Abgabe
von Wärme erfolgen soll, mit der Vorprüfung von
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Ansuchen um Gewährung von Förderungen gemäß
den §§ 2, 3 und 9 beauftragen. In diesem Fall sind
die Ansuchen beim Amt der Landesregierung ein-
zubringen. Wird die Wärme in mehreren Ländern
abgegeben, haben die Landeshauptmänner einver-
nehmlich vorzugehen. In diesem Fall ist zur Entge-
gennahme des Ansuchens das Amt der Landesregie-
rung jenes Landes zuständig, in dem die voraus-
sichtlich größte Abgabe von Wärme erfolgen soll.
Der Landeshauptmann hat eine Vorprüfung der
Ansuchen insbesondere im Hinblick auf die im § 10
Abs. 2 unter Z 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14 und 15 ange-
führten Angaben vorzunehmen und diese unter
Anschluß der Vorprüfungsergebnisse sowie einer
Mitteilung über die beabsichtigte Förderung des
Projektes durch Land oder Gemeinde binnen zwei
Monaten an das Bundesministerium für Handel,

Gewerbe und Industrie weiterzuleiten. Liegt eine
Untersuchung über die Zweckmäßigkeit eines
Fernwärmeausbaues gemäß § 9 Abs. 3 vor, ist sie
bei der Vorprüfung zu berücksichtigen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1986
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Finanzen betraut.

Kirchschläger

Sinowatz


